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eiligen Paulus, ich ehelichen Verkehr nıcht eLwas SI  1 Minder-
werti1ges, sondern 111 ethisches ut ist. für den Menschen, WIe er heute
ist der gegebene Wesg ZUT Verhütung der Ausschweifung; allerdings besteht
uch für ihn, WI1e IUr alle lustbegleiteten andlungen 1n Gebot der Mäßi-
NS. ber die strengeren Ansıchten mancher (nicht aller) ater, die das,
Was der ApDostel räat, als Pflicht hinstellen, en ihre Wurzel 11 r1gorosenjüdisch--gnostischen Richtungen; später kam noch dazu 11Ne ungenaue
Auslegung der „indulgentia“ der ‚ven1a“ bei Paulus der des Psalms,
un eIN1ISE VO.  — Gratian aufgenommene Sentenzen us Gregorius und Sextus
Jedoch nicht alle Ääter, und VOL allem nicht alle Scholastiker wWaren
streng, SONdern emer e1in Stirehben nach arneı und Einheitlichkeit.
AUmählich wird der Ehevollzug während der Schwangerschaft N1C. mehr
als 112 sich tadelhaft erw1iesen, 7, heiligen Zeiten SCeC1I1Ne€ Unterlassung mehr
als mpfehlung hingestellt. r elativ Späat tellte sich die Untersuchung
der Tra CIN, s das Handeln aus „UuUS /Aur bewerten 5Sel, Tür deren Lösung
besonders Ballerini sich Verdienste erwarh.

In der heute noch diskutierten rage nach der Reihung der otive
um Ehegebrauch 210 if.) ware ur srößeren Klärung gutL, Til
unterscheiden zwischen dem Zwec. der Insliıtukion der Ehe und den Zwecken
des Gebrauchs Der Lehrberuf als Institution IC gewl nicht 11} erster Liniıe
gegeben ur Erreichung privater ortielle aber, wer sich diesem eru
gewidmet hat kann uch SCIM Privatinteresse verfolgen, Wenn der
Zweck der Institution N1IC. eigenmächtig vereıteilt wird Ahnlich bel der
Ehe Wenn 1C. be1l der Neubearbeitung VO.  > Noldin die Stelle, daß 111
eigentliches Verbot heiligen Zeiten NIC, wenigstens N1IC. allgemein
bestand beließe geschah 19888 unter erwels qauf den heiligen Alftfons

Das uch, das uch nregung geben kann AT Bearbeitung äahnlicher
und verwandter Fragen, WI1e der Kinwirkung der Erbsüunde der des
peccatum materiale, ist. sehr emNVfehlen.

Innsbruck CHAML
Commentarium Lovanıense 111 Codiceem Can edıtum

Magıstrıis eT doctorıbus Unwversitatis Lovanıensıis. Vol A
Lom (XX eT, 37/3) Van Hove. Prolesomena. Mechlinae-
Romae 1928, Dessam. ET

V orliegender and hbildet den akK großartig angelegten
Kodexkommentar,. herausgegeben VON Professoren der einstigen Örern
der JIniıversität LOöwen. nter den Mitarbeitern iIinden sich {} BrTrYVS,
Janssens, Greusen und Vermeersch. Der erste and nthält lediglich die
FEinführung und handelt VO:  5 den Quellen, ihrer Geschichte, den echts-
sammlungen, der wissenschafitlıchen Behandlung _„aufle der Geschichte,
VOm exX und SsSeinen Bearbeitern Anerkennend mu die ro Genau1g-
keithervorgehoben werden. Kein er VO Bedeutung, nicht einmal
Artikel Zeitschriften wurden übersehen:. en den Iranzösischen un
iıLalıenıschen Autoren fanden uch die deutschen Vo Berücksichtigung.
Das Werk repräsentiert . gleichzeitig uch 111e Literaturgeschichte des
kanonischen Rechtes. Wir sehen der Fortsetzung des Werkes miıt Interesse
entgegen.

(ıTaz. Prof Dr Haring.
Normae generales CAaNnOoN1C1 GCommentarıus lib

Auctore (10MAar0s 1ICALELIS C: Doctore, Univ.
cath Lubhliensi Prof Vol XV et 521): Vol LI (XIXet J41)
Lublin 1929; Universitas. catholica
Ir en hier mit eiIiNer sroß angelegten KEinleitung ZU kirch-

ıicehen Gesetzhbuch tun EKs nthält bekanntlich das erste uch des Kodex



p

203Besprechungen.

(can 1—86), die sbgenannten Normae generales. Diese werden in den iwei
umfangreichen Bänden behandelt. Öönnte inan qut den ersten IC
meinen, dal TÜr die eng abgesteckte Materie eın 7U breiter Rahmen Ver-

wendet werde, die Lektüre, daß sich un sgroße Tobleme handelt,
die unter Heranziehung kanonistischer Verke der Vergangenheit und
kanonistischer Spezialschriften der Gegenwart allseitig eroörtert werden.
Jer erste and beschäftigt sich . mıt den sieben Einleitungskanones und
dem ersten 1ıte. (De Jegibus ecclesiasticis), der 7zweite and mıiıt. den Ka-

ONES DE Z Hiebei sind interessante Exkurse über ec. Gesetz, Ge-
wohnhelr eingeschaltet. keine der vielen einschlägigen Streit-
iragen ist. übergangen. Die Darstellun ist. klar und übersichtlich, das Latein
fließend und angenehm. ues iüber die Einleitungsfragen iırd über das
Werk hinaus kaum noch geboten werden können. Das er gereicht. dem
Verfasser und der ka?holischejx quversität Lubln ZUFLE größten hre

Graz. PTrO) Dr arıng.
10) De delietis et. poeniS. vol Pars Auctore Roberti 8O

Romae ( Apollinare) ohne Jahresangabe.
In der Rezension über desselben Verfassers Werk & De pProcessibus

chriıeb ich: Fın vollständige Trtel ist nicht möglich, weil das er noch
nicht vollständig vorhe 4sselibe muß ich fortior1 sagen- über das NEUE

erkKk De eliclıs et poenI1s, weil TST der erste Teil des ersten Bandes er-

schienen ist. Man könnte fast befürchten, daß der Verfasser seine er.
nicht vollendet Denn seit vier Jahren, seit 1926, die Vollendung
des erkes De processibus UuS. Es ist. das mehr ZUuU bedauern, weıll
Roberti wirklich sründliche Arbeit jeifert, wWw1e INall S1e sonst selten findet.

Die vorliegende Arbeit behandelt nach einer gründlichen Einleitung
I1 Seiten über Geschichte, ] . ıteratur und Grundlagen des kirchlichen
Strafrechtes In sechs apıteln folgenden De delicto generatim ;
B de elemento Jur1d1co delicti; de elemento subject1ivo delict1; de
elemento objectivo delicti; de CONCUTSU delinquentium et delictorum ;

de effectibus delhict1ı Wie 2R dieser Inhaltsangabe erS1C.  1C. ist der
N rech klar und logisch eingeteilt. Die Einleitung ist wirklich
sehr gründlich und instruktıv: 1Ur iıinden sich darın, wıe überhaupt 1ım
ganzen Werke, sehr viele größere und kleinere Druckfehler Gleich auf der
ersten e1ıte findet sich der sonderbare und unkorrekte Satz „Distingu-
untur delicta privata et publica illa intendunt damna ıllata per-

Jaesae; haec spectant intimidationem et emendatıionem reıi ad tutan-
dam DU  1cam diseiplinam. “ eCc. gut ist dargestellt die Geschichte
des kirchlichen Strafrechtes 5——18); ebenfalls verdienen die Literatur-
angabe SOWI1eEe die Jangen Erörterungen über die verschiedenen Begründun-
gen des Strafrechtes obende Anerkennung Der Verfasser stellt ZUTr besseren
Kenntnis des kirc.  ıchen Strafifrechtes fortwährend Vergleiche mit .den.
verschiedenen bürgerlichen Strafrechten der bedeutendsten Staaten. LDiese
Methode cheıint M1r reCc: wissenschaftlich und er empfehlenswert.
Wie weitausholend der Verfasser sein ema behandelt, beweisen die

Seiten (S 116—150), qu{tf denen sehr detaillier die meisten psycho-
pathologischen ustande un ihr Verhältnis zur Verantwortung untersucht
Her der Beschreibung der einzelnen psychopathologischen Zustände hat
1ın römischer Psychiater un Universitäts-Profifessor den Verfasser elfr1ıg
unterstützt, w1e In der Vorrede el Nach meiner Ansicht Aier
ıne kürzere Fassung mehr genützt. Man SUC. doch nicht ın einem ateinl-
schen kanonistischen ucC. nähere Aufklärung über Myxodoem, Delirium
tremens, Kokainismus, Dementia PDracClCOX und wlıe die Dinge alle heißen
mÖögen. "Auf S. 160 ist die Definition der Leidenschaft zu Kurz ausgefallen.
EKEs heißt dort „passio dicıitur motus appetitus sensitiv1ı.“ 1C. jeder motus
appetitus sensitivı 1st. schon eine Leidens‘chf1ft. Das Kapitel über die E1 -


